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Beitragssätze
Die Mitglieder der Spvgg Warmbronn Tennis e.V. sind gleichzeitig Mitglieder in der SpVgg Warmbronn 1910
e.V. und können damit das gesamte Angebot des Vereins nutzen. Die entsprechenden Beiträge werden von der
Abteilung Tennis an den Gesamtverein abgeführt.

Beitrag Spvgg
Warmbronn

inklusive
Erstmitglied 230,- € inkl. 75,- €
Ehegatte 130,- € inkl. 40,- €

1. Kind / Jugendliche von Mitgliedern 100,- € inkl. 40,- €
2. Kind / Jugendliche von Mitgliedern 70,- € inkl. 40,- €
3. Kind / Jugendliche von Mitgliedern und folgende kostenlos inkl. 40,- €

1. Kind / Jugendliche von Nichtmitgliedern* 160,- € inkl. 40,-/75,-€
2. Kind / Jugendliche von Nichtmitgliedern* 130,- € inkl. 40,- €
3. Kind / Jugendliche von Nichtmitgliedern und folgende* kostenlos inkl. 40,- €

Schüler, Auszubildende, Wehr-/Ersatzdienstleistende und Studenten ab dem
Kalenderjahr, in dem sie ihr 18. Lebensjahr vollenden, auf schriftlichen
Antrag** und gegen jährlichen Nachweis ihres Status bis 30.04. des jeweiligen
Beitragsjahres
- als Erstmitglied 160,- € inkl. 40,- €
- als Familienmitglied 130,- € inkl. 40,- €

Passives Mitglied 75,- €

* Beiträge für Kinder, deren Eltern weder passive noch aktive Mitglieder in der Tennisabteilung der SpVgg
Warmbronn sind

** Der Antrag ist bis spätestens 31.12. des Kalenderjahres zu stellen, in dem diese Personen das 17.
Lebensjahr vollenden, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits Mitglied sind, sonst beim Eintritt.

Die Beiträge für Kinder gelten bis einschließlich des Kalenderjahrs, in dem das 17. Lebensjahr vollendet wird.

Eine Aufnahmegebühr fällt nicht an. Wir wünschen uns jedoch von neuen Mitgliedern einen Spendenbeitrag
zum Erhalt und zur Pflege unserer Anlagen (gegen Spendenbescheinigung).

Der Vorstand der Spvgg Warmbronn Tennis e.V. behält sich vor, im Falle der Veränderung von Beiträgen, die
sie an die Spvgg Warmbronn 1910 e.V abzuführen hat, diese Veränderungen an die Mitglieder weiterzugeben..

Jedes aktive Mitglied leistet pro Jahr einen Arbeitseinsatz von 5 Stunden und übernimmt (i. d. R. einmal pro
Jahr) einen Tennishausdienst.

Stand April 2010


